
sozialen und kulturellen Lebens in der sozialistischen 
Gemeinschaft (Art. 21 Verfassung).
Im Prozeß der genossenschaftlichen Entwicklung 
wurde die g. D. ständig vervollkommnet, unterstützt 
auch durch Veränderung rechtlicher Regelungen. So 
wurden z. B. im Ergebnis der Weiterentwicklung der 
Bündnispolitik der Arbeiterklasse mit der Klasse der 
Genossenschaftsbauern die Rechtsstellung der LPG 
in der sozialistischen Gesellschaft und ihr stärkeres 
Zusammenwirken mit staatlichen Organen exakter 
bestimmt, die Befugnisse der Leitungsorgane diffe
renzierter festgelegt, die Rechte und Pflichten zur 
Teilnahme in den demokratischen Mitwirkungsfor
men erweitert und zur Lösung herangereifter Aufga
ben neue Leitungsformen herausgebildet, wie Ko
operationsräte, Delegiertenversammlung, Brigade
räte. Die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der ge
nossenschaftlichen Organe sowie der staatlich bestä
tigte Betriebsplan sind verbindliche Grundlage für 
alle Entscheidungen der Genossenschaft. Die kol
lektive Leitung wird durch Einzelleitung ergänzt. Im 
höchsten Organ der Genossenschaft, der Vollver
sammlung, beraten und beschließen alle Genossen
schaftsmitglieder gleichberechtigt über die grundle
genden Aufgaben der genossenschaftlichen Tätig
keit und über die perspektivische Entwicklung der 
Genossenschaft. Wichtige Grundsätze der g. D. sind 
des weiteren Wählbarkeit und Absetzbarkeit des 
Vorstandes und des Vorsitzenden der Genossen
schaft; demokratische Kontrolle und Rechenschafts
pflicht; umfassende Mitwirkung der Genossen
schaftsmitglieder auf der Grundlage ihrer allseitigen 
Information in den Arbeitskollektiven; Unterord
nung der Minderheit von Genossenschaftsmitglie
dern unter den in Beschlüssen geäußerten Willen der 
Mehrheit. Bei der Entwicklung der g. D. werden die 
Genossenschaftsorgane von den örtlichen Volks
vertretungen und ihren Räten unterstützt und ange
leitet. Bei der gleichberechtigten Teilnahme von Ge
nossenschaftsbauern und Arbeitern an der Leitung, 
Planung und Organisation der Produktion in LPG 
und ihren Kooperationen verbinden sich gewerk
schaftliche Mitwirkungsformen, die vom / Arbeits
recht geregelt werden, mit den genossenschaftlichen 
Formen der Leitung zu einer Einheit.

genossenschaftliches Bodennutzungsrecht - rechtli
che Befugnis der LPG zur umfassenden und dauern
den Nutzung des Bodens, der von den Genossen
schaftsbauern eingebracht oder der ihr vom Staat 
bzw. von sozialistischen Betrieben zur Nutzung 
übertragen wurde. Das g. B. ändert nicht die am Bo
den bestehenden Eigentumsverhältnisse; der von 
den Mitgliedern eingebrachte Boden bleibt deren 
Eigentum. Das g. B. ermöglicht es der LPG, alle Bo
denflächen entsprechend ihrer Zweckbestimmung 
rationell zu bewirtschaften. Bei Beendigung der Mit
gliedschaft und bei Erbfall bleibt das g. B. bestehen. 
Mit Eigentümern genossenschaftlich genutzten Bo
dens, die nicht LPG-Mitglieder sind, schließt der Rat 
des Kreises einen Nutzungsvertrag ab. In Ausübung 
ihres g. B. kann die LPG unter anderem die Nut- 
zungs- und Kulturarten ändern, Neubauten errich-

genossenschaftliches Eigentum

ten, Boden für die Führung / persönlicher Haus
wirtschaften und zum Bau von / Eigenheimen be
reitstellen. Kleinstflächen kann sie auch den Sparten 
des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Klein
tierzüchter oder anderen Nutzern zur Nutzung über
lassen (§ 18 LPG-Gesetz).

genossenschaftliches Eigentum - Eigentum genos
senschaftlich organisierter Produktionskollektive 
und anderer genossenschaftlicher Zusammenschlüs
se. G. E. - in Art. 10 Abs. 1 Verfassung als genossen
schaftliches Gemeineigentum werktätiger Kollekti
ve gekennzeichnet - ist eine Form / sozialistischen 
Eigentums. Es ist in der Landwirtschaft das vorherr
schende Eigentumsverhältnis. Hier entstand es in 
sehr großem Umfang bei der sozialistischen Umge
staltung der Landwirtschaft, als sich die Bauern zur 
sozialistischen Produktion in / landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften zusammenschlossen. 
Das g. E. in der Landwirtschaft ist auf vielfältige 
Weise mit dem Volkseigentum verbunden und 
entwickelt sich wie dieses durch erweiterte Repro
duktion; durch Spezialisierung und Kooperation 
werden seine Potenzen zur Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion und zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Genossen
schaftsbauern ausgeschöpft. G. E. besteht in bedeu
tendem Umfang auch infolge des Zusammenschlus
ses von Handwerkern in / Produktionsgenossen
schaften des Handwerks und durch die genossen
schaftliche Arbeit von Gärtnern und Fischern. Vor
züge des g. E. werden auch im Bereich der Konsum
tion genutzt. Hier bildete es sich zum Teil durch Zu
sammenlegung von Anteilen persönlichen Eigen
tums sowie unter Umwandlung vorsozialistischer ge
nossenschaftlicher Zusammenschlüsse heraus. Es 
hat in den Konsumgenossenschaften des Handels 
und in der Wohnungswirtschaft {/ Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaft / Gemeinnützige Woh
nungsbaugenossenschaft) die größte Bedeutung. 
Auch in diesem Bereich ist das g.E. eng mit dem 
Volkseigentum verbunden (z. B. Zurverfügungstel
len volkseigenen Baulands).
Inhaber des Eigentumsrechts an den genossenschaft
lichen Produktionsmitteln, Anlagen und Fonds sind 
die als / juristische Person organisierten Genossen
schaften. Die Wahrnehmung der Eigentümerbefug- 
nisse^ d. h. die Kompetenz der verschiedenen Ge
nossenschaftsorgane, sowie Gliederung und Ver
wendung der Fonds, Charakter der Genossen
schaftsanteile, Verbindung zu Mitgliedschaftsver
hältnissen in gesellschaftlichen Organisationen, Ein
ordnung in die staatliche Leitung und Planung und 
andere das g. E. betreffende Fragen sind, die Ver
schiedenartigkeit der genossenschaftlichen Zu
sammenschlüsse berücksichtigend, in Rechtsvor
schriften, Statuten und Satzungen differenziert gere
gelt. Das g. E. genießt einheitlich den besonders aus
gestalteten Schutz sozialistischen Eigentums. / Mit
gliedschaftsverhältnis in LPG
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